
Turnierbestimmungen 
 

der Hallen-Juniorenturniere der Turngemeinde Ober-Roden 
 
(1) Es gelten die Satzung und Ordnungen des Hessischen Fußball Verbandes. Die örtlichen Hallen- und 

Hausordnungen sind zu beachten. 
 
(2) Die Gruppeneinteilungen, Spielpaarungen und Anfangszeiten sind in den Spielplänen aufgeführt. Die 

Turnierleitung behält sich bei Bedarf Änderungen, auch kurzfristige, vor. 
 
(3) Es gilt die Hallenspielordnung des hessischen Fußballverbandes, soweit keine ausdrücklichen 

Abweichungen in diesen Bestimmungen oder den Spielplänen angegeben sind. 
 
(4) Die teilnehmenden Mannschaften werden gebeten, sich 30 Minuten vor ihrem ersten Spiel bei der 

Turnierleitung zu melden. Auf dem Spielberichtsbogen dürfen nicht mehr als 11 Spieler eingetragen 
werden. Weiterhin dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die für den teilnehmenden Verein 
spielberechtigt sind. Die Spielerpässe sind der Turnierleitung vorzulegen.  

        Die Spielerzahl beträgt bei G- bis E-Junioren 5 Feldspieler + Torwart, ab D-Junioren 4 Feldspieler +  
        Torwart. 
 
(5) Mannschaften, die trotz Anmeldung und Zusage nicht zum Turnier erscheinen, werden dem Verband 

gemeldet.  
 
(6) In den Gruppenspielen entscheidet bei Punktgleichheit die Tordifferenz. Ist diese gleich, entscheidet die 

Anzahl der geschossenen Tore. Ist auch diese gleich, so gilt das Ergebnis des direkten Vergleichs. 
Sollte auch hier Gleichheit bestehen, wird der Sieger durch Siebenmeterschießen mit jeweils 3 
Schützen und danach bis zur Entscheidung ermittelt.  

 
(7) Alle Platzierungsspiele werden bei Gleichstand ohne Verlängerung sofort durch Neunmeterschießen 

entschieden. Ein Siebenmeterschießen bei End- und Platzierungsspielen wird im gleichen Modus wie in 
den Gruppenspielen durchgeführt. 

 
(8) Das Endspiel wird um 5 Minuten verlängert, sollte es dann immer noch keine Entscheidung geben, wird 

auch das Endspiel durch Neunmeterschießen entschieden, Modus wie in den Platzierungsspielen. 
 
(9) Die Turniere werden von geprüften Schiedsrichtern geleitet, die auch die Passkontrolle vor dem 1. Spiel 

jeder Mannschaft durchführen. Die geprüften Schiedsrichter können auch vom Veranstalter gestellt 
werden. Die Zeitnahme erfolgt mittels elektronischer Zeitnahme.  

 
(10) Bei Fragen rund um das Turnier wenden Sie sich bitte an die Turnierleitung. 
 
(11) Die Turngemeinde Ober-Roden weist darauf hin, dass keinerlei Haftung für abhanden gekommene 

Gegenstände und Wertsachen der teilnehmenden Mannschaften, Betreuer und Gäste übernommen 
werden kann.  

 
(12) Für Speisen und Getränke ist wie immer bestens gesorgt. Wir bitten Sie freundlichst, keine eigenen 

Speisen und Getränke mitzubringen. Die Mitnahme von Speisen und Getränken in die Sporthallen ist 
verboten. Die Sporthallen dürfen nur mit Hallenschuhen mit heller Sohle betreten werden. Bitte 
beachten Sie die örtlichen Aushänge. Verstöße werden mit Hallenverweis geahndet.  

 
(13) Während der Spiele dürfen sich am Spielfeldrand lediglich die Betreuer und Auswechselspieler 

aufhalten. Spielfreie Mannschaften und Zuschauer halten sich bitte auf den Tribünen oder in den 
Aufenthaltszonen auf. Alle Betreuer haben die Pflicht, die Anhänger und Spieler Ihrer Mannschaft zu 
fairem, sportlichem Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern und den gegnerischen Mannschaften 
anzuhalten. 

 
(14) Es wird dringend darauf hingewiesen, dass in den Sporthallen und auf Schulgeländen absolutes 

Rauchverbot besteht. Die diesbezüglichen örtlichen Hinweise sind zu beachten. Zuwiderhandlung wird 
mit Verweis vom Gelände geahndet. 

  



Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften eine gute Anreise, ein paar angenehme 
Stunden in Rödermark und viel Erfolg beim Turnier. 

 


